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Fachgerechte und wirtschaftliche 
Gewässerunterhaltung nach den 
Vorgaben des Gewässerentwick-
lungskonzeptes wird vom Freistaat 
Bayern gefördert. 

Nach den Richtlinien für Zuwendungen 
zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben 
(RZWas 2005)  können Zuwendungen 
erhalten:

• Gebietskörperschaften 
• Unterhaltungszweckverbände 
• Landschaftspflegeverbände 
• Wasser und Bodenverbände

Gefördert werden unter anderem:

• Maßnahmen zur naturnahen 
Entwicklung und Gestaltung von 
Gewässern und ihren Auen.

• Maßnahmen zur Minderung von 
Nährstoffeinträgen  und Erosion.

• Maßnahmen zur Verbesserung des 
Wasserrückhalts einschließlich deren     
Planungskonzepte.

• Gewässerentwicklungskonzepte und 
daraus abgeleitete Maßnahmen.

Die Wasserwirtschaftsämter beraten Sie 
gerne.

Informationen und Beratung über andere 
staatliche Förderprogramme im 
Gewässerumfeld bieten:

• Kreisverwaltungsbehörden -
Untere Naturschutzbehörden

• Ämter für Ländliche Entwicklung
• Ämter für Landwirtschaft und Forsten

Das Gewässerentwicklungskonzept 
sollte mit dem notwendigen Wissen, 
Zeit und Fläche schrittweise und 
flexibel umgesetzt werden. 

Umsetzungsbeispiele: 
• Gehölzpflege nach ökologischen Ge-

sichtspunkten, wie z.B. abschnitts-
weise auf den Stock setzen bei Erlen 
und Weiden

• Grabenräumung zur Abflussgewähr-
leistung ohne Tieferlegung der Sohle. 
In möglichst  langen Zeitabständen,
abschnittsweise und zeitversetzt.

• Sohl- und Ufersicherung in ingenieur-
biologischer Bauweise.
Oftmals sinnvoller ist die Ausweisung     
von Uferstreifen (mind. 5 m) und die
Duldung von Uferanbrüchen.

• Rückbau von technischen Ufer- und
Sohlsicherungen zur Förderung der 
Eigendynamik der Gewässer.

• Umbau von Abstürzen zur Wieder-
herstellung der Durchgängigkeit.

• Großflächige Gewässerrenaturierung 

Pflegen: Gehölze 
abschnittsweise auf den 
Stock setzen.

Entwickeln: 
Flechtzaun als Leitbuhne 
zur Strukturverbesserung
einbringen.

Gestalten: 
Großflächige Gewässerrenaturierung durchführen

Das Gewässerentwicklungskonzept ist 
die Grundlage einer gewässerverträg-
lichen, zielgerichteten, wirtschaftlichen 
und damit fachgerechten Gewässer-
unterhaltung.

Häufig gestellte Fragen:
• Was ist bei der Konzeptaufstellung und 

seiner Finanzierung zu beachten?
• Erleichtert ein Entwicklungskonzept 

die Gewässerunterhaltung?
• Was ist bei der Umsetzung zu beachten?

Umsetzung –
Vom Plan zur Tat Ein Vorteil für alle …

Gemeinsam mehr erreichen –
Information - Beratung - Förderung   

Gewässerentwicklung:
planen und umsetzen

Die Gewässer-Nachbarschaften bieten 
Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer 
rund um die Gewässerunterhaltung.
Machen Sie mit!
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Gewässerentwicklung –
Sinn und Zweck?

Mit vereinter Kompetenz –
Vorgehensweise bei der Erstellung

Konzeptaufstellung –
Wer ist beteiligt?

Gewässerentwicklungskonzept –
Was ist das?

Ziel der Gewässerentwicklung ist das 
Erhalten oder Wiederherstellen natur-
naher Zustände an Gewässern und 
ihren Auen.

• Naturnahe Bäche mit einer intakten   
Aue halten mehr Hochwasser zurück 
als begradigte Gewässerläufe –
ein Beitrag zum vorbeugenden  
Hochwasserschutz.

• Gewässerentwicklung schafft vielfäl-
tige Lebensräume. Tiere und Pflanzen 
im und am Wasser erhalten Raum 
zum Leben. Gewässerentwicklung ist 
damit praktizierter Artenschutz.

• Uferstreifen mit Bäumen und 
Sträuchern tragen neben einer natur-
schonenden Landwirtschaft dazu 
bei, Nährstoffe und Oberboden 
zurückzuhalten. 
Bessere Selbstreinigungskraft und 
Gewässerqualität sind das Ergebnis.

• Bachbegleitende Ufergehölze und 
Auen prägen den Erholungswert und     
das Landschaftsbild unserer  
Umgebung. Gewässerentwicklung 
bedeutet damit mehr Lebensqualität. Erlebnisraum 

Dorfbach

Für Kommunen und Verbände ist das
Gewässerentwicklungskonzept eine 
wichtige Grundlage für fachgerechte 
Unterhaltungs- und Ausbaumaßnah-
men an ihren Gewässern.

Als gewässerbezogener Fachplan zeigt 
das Gewässerentwicklungskonzept, wo 
Gewässer zu pflegen sind, wo sie sich 
selbst entwickeln sollen oder wo sie ei-
ner naturnahen Umgestaltung bedürfen. 
Es ist Grundlage einer zielgerichteten
und wirtschaftlichen Unterhaltung.
Seine Umsetzung erfolgt freiwillig.

Das Gewässerentwicklungskonzept ent-
spricht inhaltlich dem bisherigen Gewäs-
serentwicklungsplan. Es gibt insbeson-
dere Umsetzungshinweise zu folgenden 
Punkten: 
• Vorbeugender Hochwasserschutz
• Verbesserungen für die Arten und

Lebensgemeinschaften im und am 
Gewässer.

• Nährstoffrückhalt 
• Selbstreinigungskraft
• Landschaftsbild
• Gewässerverträgliche und wirtschaft-

liche Gewässerunterhaltung Ausschnitt Gewässer-
entwicklungskonzept

Gewässerentwicklungskonzepte für 
kleinere Gewässer werden von qua-
lifizierten Planungsbüros im Auftrag 
der Gemeinden und Verbände erstellt.

• Innerhalb eines Einzugsgebietes ist 
die Zusammenarbeit von Kommunen  
sinnvoll, denn das Wasser macht an 
den Gemeindegrenzen nicht halt.

• Das Wasserwirtschaftsamt begleitet
und fördert die Planaufstellung.

• Das Honorar wird nach HOAI § 49d 
festgelegt. Es nimmt nicht linear mit 
der Fläche zu, sondern wird mit 
zunehmendem Umgriff pro Hektar 
kleiner. Neben den fachlichen Vortei-
len kann deshalb die Bildung von 
Planungsgemeinschaften auch unter 
Kostengesichtspunkten sinnvoll sein.

• Bei der Planung werden die Interes-
sen der Kommune und Verbände, 
von Wasserwirtschaft, Naturschutz, 
Landwirtschaft, Fischerei etc. aufge-
zeigt und abgestimmt. 

• Empfohlen wird, die Öffentlichkeit 
(Bürger, Anlieger, Nutzer) durch Orts-
termine und Presseberichte zu infor-
mieren und frühzeitig einzubinden.

• Bereits während der Konzeptaufstell-
ung können erste wirksame „Aktionen" 
durchgeführt werden, die die Akzep-
tanz in der Bevölkerung  erhöhen (z.B. 
Pflanz- und Pflegemaßnahmen von 
Ufergehölzen, Zugänge zum Gewäs-
ser als Erlebnisraum schaffen, …).

Vorstellung und Dis-
kussion eines Gewässer-
entwicklungskonzeptes

Ein Gewässerabschnitt
wird in einer Aktion mit 
Schulklassen auf Grund-
lage eines Gewässer-
entwicklungskonzeptes
naturnah entwickelt.
Lernen und Spaß vor Ort!

Die Konzeptaufstellung ist immer Team-
arbeit. Das Landesamt für Umwelt hat 
daher als Hilfestellung für die Planungs-
büros einen Leitfaden erarbeitet. 

Planungsschritte: 
• Formulieren des Leitbildes und

Definition des natürlichen Zustandes 
des Gewässers bezogen auf die 
„Gewässerlandschaft“.

• Erhebung und Bewertung des Ist-
Zustands: Hydrologische Daten, 
Gewässerstruktur, Gewässergüte, 
Nutzungen von Aue und Gewässer, 
schützenswerte Lebensräume, Pflanzen 
und Tiere, Landschaftsbild.

• Ausarbeiten der Ziele und Maßnahmen, 
Beschreibung des innerhalb einer 
absehbaren Zeitspanne, schrittweise 
erreichbaren Zustandes des Gewässers 
und seiner Aue.

• Schrittweise Umsetzung der 
Maßnahmen nach dem Prinzip 
erhalten – entwickeln – gestalten.

Leitbild

Bestandsaufnahme
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